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RS OGH 1968/2/28 5Ob22/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1968

Norm

ABGB §163 E

ZPO §503 C3b

Rechtssatz

Wird durch das Tragzeitgutachten die Vaterschaft des Beklagten nach einem zeitlich bestimmten und vom Beklagten

zugegebenen Geschlechtsverkehr mit der Kindesmutter ausgeschlossen und bestreitet der Beklagte einen weiteren

Geschlechtsverkehr mit der Kindesmutter innerhalb der kritischen Zeit, tri;t das klägerische Kind die Beweislast für

einen weiteren Verkehr. Ob ein solcher als erwiesen angenommen wird, ist eine irrevisible Beweisfrage (hier:

Bedeutung eines anthropologischen Gutachtens als Kontrollbeweis).
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